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28. Verordnung: Durchführung des: Wasserversorgungsgesetzes 1960; Änderung. 

28. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
25. Mai 1983, mit der die Verordnung zur 
Durrhführung des Wasserversorgungsgesetzes 

1960 geändert wird 

Auf Grund des § 12 Abs. 5 des Wasserversor
gungsgesetzes 1960, LGBI. für Wien Nr. 10, wird 
verordnet: 

Artikel I 
Die Verordnung zur Durchführung des Wasser-

versorgungsgesetzes 1960, LGB!. für Wien 
Nr. 20/ 1960, wird "~e folgt geändert: 

1. Im § 2 Abs. 2 haben die Worte ,,Abfluß- und 
Abfalleitungen" und der nachfolgende Beistrich zu 
entfallen. 

2. § 2 Abs. 2 lit. a dritter und vierter Satz hat zu 
lauten: 

nFtir die Darstellung der einzelnen Wasserlei
tungseinrichtungen sind die Sinnbilder laut 
Anhang I zu verwenden. Strangschemen sind nach 
dem Muster Anhang II zu verfassen.u 

3. Im § 2 Abs. 2 lit. b hat der Klammerausdruck 
„(Druck- und Abflußleitung)" zu entfallen. 

4. § 9 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Beim Einbau des Wasse:rzählerS sind Unterbrin

gungsräume mit den im Anhang III festgesetzten 
Maßen herzustellen." 

5. § 12 hat zu lauten: 

„§ 12. (1) Als Rohrwerkstoff sind je nach 
Beschaffenheit des Wassers und der örtlichen 
Druck- und Bodenverhältnisse zu verwenden: 
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!. Gußrohre nach den ÖNORMen M 5770 und 
M 6070; 

2. Stahlrohre nach den ÖNORMen M 5611 und 
M 5612; 

3. Kupferrohre nach der ÖNORM M 3548, 
jedoch mit einer Wandstärke von mindestens 
0)8 mm; 

4. Asbestzementrohre nach der ÖNORM 
B 5060; 

5. Rohre aus Polyäthylen PE-weich nach der 
ÖNORMB5170; 

6. Rohre aus Polyäthylen PE-harr nach der 
ÖNORM B 5172; 

7. Rohre aus Polyvinylchlori_d PVC-hart nach 
den ÖNORMen B 5182 und B 5183. 

Be! der Bemessung der Innendurchmesser der 
Rohrleitungen ist die ÖNORM B 2531, Teil 2, 
anzuwenden. 

(2) Für Reparaturarbeiten nach Gebrechen an 
bestehenden Wasserleitungen aus Bleidruckrohr ist 
die Verwendung von Bleidruckrohren bis zu einer 
Länge von höehstens 1 m zulässig. Stab.lrohre müs
sen innen und außen entweder verzinkt oder mit 
einem sonstigen hygienisch einwandfreien Korro~ 
sionsschutz versehen sein. 

(3) Steigstränge müssen tn den obersten zwei 
Geschoßen eine Nennweite von mindestens 20 mm, 
in Kleinhäusern, Reihenhäusern und Sommerhäu
sern eine Nennweite: von mindestens 15 mm, 
Zweigleitungen eine Nennweite von mindestens 
15 mm aufweisen. Für Leitungsverbjndungen bis 
höchstens 500 mm Länge, die dem Anschluß von 
Geräten oder Armaturen dienen, können auch 
Rohre mit geringeren Nennweiten verwendet wer
den." 

6. Im § 13 Abs. 4 zweiter Satz haben in der 
Klammer das Wort „Bleirohrverbindungen" und 
der davor stehende Beistrich zu entfallen. 

7. Im § 14 Abs. 2 hat der zweite Satz zu entfal
len. 

8. § 15 Abs. 6 hat zu lauten: 

„(6) Schlauchanschlüsse, Wasserstrab.lpumpen 
und dgl. dürfen nur verwendet werden, wenn eine 
Verunreinigung oder Erwärmung des Wassers in 
der Wasserleitung durch Rilcksaugen nicht eintre
ten kann. Gummi- oder Kunststoffscb.läuche als 
Druckverbindungsleitung zwischen der Innenan
lage und einem Gerät (W asc.hmaschine, Geschirr
spülautomat und dgl.) dürfen nur verwendet wer
den, wenn sie samt den eingebundenen Anschlußar~ 
maturen einem Dauerdruck von 15 bar standhal
ten." 

9. Im § 19 Abs. 1 erster Satz hat der Klammer
ausdruck „(Anhang Punkt 1 )" zu entfallen" 

10. Anstelle des Anhanges und der Beilagen 1 bis 
4 treten die Anhänge I bis lIL 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1983 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 
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